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 TEXTLICHER TEIL 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 

Gemäß § 12 Abs. 3a i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 

nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-

führungsvertrag verpflichtet. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 Höhe der baulichen Anlagen 

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe (FHmax gemäß Planeintrag in 

VEP 3e Schnitt) ist mit untergeordneten technischen Einrichtungen und Aufbauten wie 

Aufzugsvorrichtungen, Treppenhausüberdachungen, Dachbelichtungen, Kaminen, Kli-

matisierungs- oder Belüftungsanlagen für eigene Zwecke sowie mit Solar- und Photo-

voltaikanlagen bis zu einer Höhe von 1,20 m und einer Fläche von 50 m² zulässig. 

3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird auf insgesamt maximal zehn Wohneinheiten im 

Plangebiet beschränkt. 

4. Abfallentsorgung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Der entsprechend Planeintrag ausgewiesene Sammelstandort dient der Unterbringung 

eines Müllcontainers. 
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5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.). Der Un-

terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Für das Vorhaben sind 15 Stellplätze nachzuweisen. Davon darf jeweils nur 1 Stellplatz 

pro Wohneinheit gefangen sein. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 
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Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden und Bodenaushub können verwertet werden, wenn diese keine umweltrele-

vanten Schadstoffe enthalten und am Ort des Auf- oder Einbringens die Besorgnis des 

Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung nicht hervorgerufen wird (§ 7 BBodSchG 

und §§ 9 und12 BBodSchV). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

Die Befestigungen von Stellplätzen, Grundstückszugängen und Zufahrten können mit ei-

nem wasserdurchlässigen Belag ausgestattet werden, wenn durch die bestimmungsge-

mäße Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist 

(Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG). 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieses Material getrennt zu halten und nach den Vorschriften des Ab-

fallrechts geordnet zu entsorgen. 

Das Bürgermeisteramt und das Landratsamt, Fachbereich 2 Sachgebiet Wasser und Bo-

den, sind umgehend über Art und Ausmaß der Verunreinigung bzw. Funde zu informie-

ren (§ 3 Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchAG)). Die erforderlichen Maßnahmen sind 

mit dem Bürgermeisteramt und dem Landratsamt abzustimmen. 

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu ver-

meiden, um die natürliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderun-

gen zu schützen (§ 4 Abs. 1 BBodSchG). 

Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenverän-

derungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG). 

Der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 

und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder durchführen 

lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen können, sind verpflichtet, 

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die durch 

ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkbereich hervorgerufen werden 

können (§ 7 BBodSchG). 
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Für Geländeaufschüttungen darf nur geeignetes Erd- und Felsmaterial aus definierten 

Bauvorhaben (möglichst aus dem Bereich des Buntsandsteins, Gleiches zu Gleichem) ver-

wendet werden, das aufgrund der Herkunft des Materials keine anthropogenen Verun-

reinigungen erwarten lässt. Das Material darf keine boden- oder wassergefährdenden 

Stoffe enthalten (§§ 4 und 7 BBodSchG und § 9 und 12 BBodSchV). 

4. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 

Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 

und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

5. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

6. Geotechnik 

Auf Grundlage des geologischen Basisdatensatzes des LGRB bildet im Plangebiet plei-

stozäner Löss unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-

nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitte-

rungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-

ckerungsgutachtens empfohlen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkeilwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
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werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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